
Stellungnahme Fachberatung für Fischerei vom 26.09.2022 und Ergänzung vom 30.09.2022  

.

Reicht aus eurer Sicht eine Restwassermenge von 50 l/s, wie an einigen Anlagen vorgesehen, aus Eurer 
Sicht denn aus?



Hierbei sollten aus unserer Sicht alle Möglichkeiten,auch im Hinblick auf bereits laufende Verfahren, 
genutzt werden. Die derzeit beantragten Abgaben von Mindestwasser in den Ausleitungsstrecken erfüllen 
die fischereifachlichen Anforderungen noch nicht. Wenn die jetzt beantragte Mindestwassermenge 
genehmigt werden sollte, würde hier eine Verbesserung für sehr lange Zeit in weite Ferne rücken.
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Umsetzungskonzept für hydromorphologische Maßnahmen für den Rothbach in Bodenmais 

(Flusswasserkörper 1_F321); 

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

 

Sehr geehrte Frau Ocana, 

 

eine Beteiligung der unteren Naturschutzbehörde an der Erstellung des Vorentwurfes, wie unter 

Punkt 6. genannt, erfolgte zwar nicht; auch die Anlage 5 mit den Stellungnahmen existiert bisher 

nicht; trotzdem begrüßen wir es, dass durch das Wasserwirtschaftsamt ein derartiges Konzept für den 

Rothbach erstellt wird. Da der Rothbach stark ausgebaut ist, hat er nur im Abschnitt unterhalb 

Bodenmais naturschutzfachlich eine regionale Bedeutsamkeit laut Arten- und 

Biotopschutzprogramm. Der Handlungsbedarf ist daher aber auch umso größer, da bei dem 

Gewässer ein hohes naturschutzfachliches Potential besteht. 

 

Die Anlagen 4 (Maßnahmenübersicht und Kostenschätzung) und 6 (Grunderwerb) fehlen leider, so 

dass Aussagen nur eingeschränkt möglich sind. 

 

Eine faunistische Kartierung 2021 wird zwar erwähnt, liegt aber nicht bei. Diese Kartierung wäre 

auch für die untere Naturschutzbehörde für die Beurteilung des Konzeptes von Interesse und sollte 

vorgelegt werden. Wasseramsel und Gebirgsstelze sind natürlich bei allen Maßnahmen zu 

berücksichtigen und deren Lebensstätten zu erhalten. Eine Berücksichtigung alleine in der Brutzeit 

ist hier nicht ausreichend. 

 

Im Konzept werden nur vier verschiedene Maßnahmentypen verwendet und zwar Code 61, 69.2, 

69.3 und 69.5. Bis auf zwei Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabflusses an der WKA 

Saller und Röhrl, die wohl bereits umgesetzt wurden, werden alle anderen Maßnahmen als „derzeit 

nicht umsetzbar“ eingestuft. 

Dies ist aus naturschutzfachlicher Sicht äußerst unbefriedigend. Die Sinnhaftigkeit des Konzeptes 

wird dadurch in Frage gestellt. Daher müssten doch noch Maßnahmen entwickelt werden, die 

innerhalb des Zeitraumes 2022 bis 2027 umgesetzt werden können, um dem gesetzlichen Auftrag zu 

entsprechen.  
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Aus naturschutzfachlicher Sicht wird daher vorgeschlagen, den Maßnahmentyp 69.2 „Abstürze 

durch passierbare Bauwerke ersetzen“ zumindest zum Teil als innerhalb des Zeithorizonts umsetzbar 

einzustufen.  

Im Text unter 7.1. heißt es dazu:  

Zumindest Sohlbauwerke, die als nicht durchgängig eingestuft wurden, sollten aber umgebaut 

werden und wurden deshalb auch höher priorisiert. Solange aber keine Lösung für die 

Durchgängigkeit der Wasserkraftanlagen gefunden wurde, ist auch die Herstellung der 

Durchgängigkeit an den Wildbachbauwerken wenig sinnvoll, da keine signifikante 

Lebensraumvernetzung erreicht werden kann. 

Diese höhere Priorisierung kann aus der Anlage 3 jedoch nicht entnommen werden, da hier alle 

Maßnahmen einheitlich als nicht durchführbar eingestuft sind. Dies muss überarbeitet werden und 

die Sohlbauwerke sind zumindest teilweise zu verbessern, auch wenn dadurch nur punktuelle 

Verbesserungen und keine vollständige Vernetzung erreicht werden kann. 

 

Der Maßnahmencode 73 soll auch die Bekämpfung von invasiven Neophythen beinhalten. 

Insbesondere die Arten des Staudenknöterichs sind zu berücksichtigen, da sie nicht nur die heimische 

Flora verdrängen, sondern auch Probleme für die Ufersicherung darstellen. Im Ortsbereich 

Bodenmais müssten die Bestände noch erfasst werden, wo diese Maßnahme dringend in das Konzept 

aufgenommen werden müsste. 

 

Der Code 79 umfasst Maßnahmen zur Anpassung/Optimierung der Gewässerunterhaltung. Dieser 

kommt jedoch im gesamten Konzept nicht zum Einsatz. Aus naturschutzfachlicher Sicht könnte 

jedoch durchaus bei Gehölzpflegearbeiten der Flussmeisterstellen die Biotopentwicklung und der 

Artenschutz besser berücksichtigt werden. Biotopbäume und Totholz sollen immer erhalten bleiben 

und gefördert werden. Die Entfernung von Totholz aus dem Gewässer im Rahmen des Unterhalts als 

vermeintliches Abflusshindernis ist zu unterlassen. Auch bei Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang 

von Wegen kann der Arten- und Biotopschutz besser berücksichtigt werden, indem Bäume entlastet, 

eingekürzt und Stämme belassen bleiben und Totholz angereichert wird. 

 

Regen, 13.09.2022 
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